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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

1. Welche Maßnahmen unternimmt das Land Berlin 

um Flüchtlinge über wichtige Erstinformationen über 

Anmeldung, Aufenthaltsfragen, Wohnungssuche, Ar-

beitsmöglichkeiten bis zu Bildungsangeboten, Gesund-

heitsvorsorge, Hilfen für Familien oder Krisendienste und 

Hilfsangebote in Notfällen zu informieren? 

 

Zu 1.: Durch die Mitarbeiter/innen des Sozialdienstes 

im Landesamt für Gesundheit und Soziales erhalten Asyl-

suchende gleich nach ihrer Meldung in der Zentralen 

Aufnahmeeinrichtung (ZAA) eine ausführliche Beratung 

über den Ablauf des Asylverfahrens in der Bundesrepub-

lik Deutschland. In Zusammenarbeit mit der Zentralen 

Leistungsstelle für Asylbewerber (ZLA) werden Informa-

tionen zum Anspruch sowie Art und Umfang der Leistun-

gen weitergegeben. Die Vorsprechenden erhalten Hilfe-

stellung beim Kontakt mit anderen Institutionen sowie bei 

persönlichen Problemen und Schwierigkeiten. Außerdem 

wird dort über Angebote zur Förderung der freiwilligen 

Ausreise informiert und Hilfestellung bei entsprechenden 

Anträgen geleistet. 

 

Der Integrationsbeauftragte des Berliner Senats hat 

zur Erstinformation Geflüchteter eine Broschüre „Ange-

bote für Geflüchtete in Berlin: Arbeit, Ausbildung, 

Deutschkurse, Berufsorientierung“ veröffentlicht. Die 

deutsche Version ist bereits erhältlich. Übersetzungen 

erfolgen zunächst in Farsi, Englisch, Französisch und 

Arabisch. Die Broschüre führt Angebote der wichtigsten 

Arbeitsmarktakteure auf. Die Broschüre ist im Büro des 

Integrationsbeauftragten des Berliner Senats erhältlich 

und wird als Download zur Verfügung gestellt. Die An-

gebote der Arbeitsmarktakteure werden in der Lenkungs-

gruppe „Arbeitsmarktintegration Geflüchteter“ unter 

Leitung der Senatorin für Arbeit, Integration und Frauen 

koordiniert und zusammengeführt. Hier sind alle relevan-

ten Kooperationspartner wie die Bundesagentur für Arbeit 

(BA), das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF), Kammern, Sozialpartner, die Spitzenverbände 

der freien Wohlfahrtspflege (LIGA) wie auch andere 

Senatsverwaltungen vertreten.  

 

Seit Oktober 2014 gibt es innerhalb des Landesrah-

menprogramms Integrationslotsinnen und Integrationslot-

sen (LRP) ein Modellprojekt für Integrationslotsinnen und 

Integrationslotsen an Gemeinschaftsunterkünften und 

Erstaufnahmeeinrichtungen. Die Flüchtlingslotsinnen und 

Flüchtlingslotsen ermöglichen eine systematische berufli-

che Erstorientierung, indem sie Geflüchtete in den Unter-

künften direkt ansprechen und bei der Orientierung in die 

Angebote unterstützen und begleiten.  

 

Weitere Informationen zu Bildungsangeboten, berufli-

chen Möglichkeiten und Perspektiven in Berlin werden 

Geflüchteten durch die mobilen Beraterinnen und Berater 

vermittelt. Ebenso informieren sie in Abstimmung mit 

allen Partnerinnen und Partnern gezielt über Maßnahmen 

der Berufsorientierung, Maßnahmen der Arbeitsagenturen 

und Jobcenter und bereiten damit den Übergang in Be-

rufsausbildung oder Arbeit insbesondere in Unternehmen 

vor - und begleiten diesen. Die mobile Bildungsberatung 

spricht Geflüchtete vorrangig und unmittelbar durch auf-

suchende Beratung in den Sprachkursen und darüber 

hinaus an. 

 

Für Asylbegehrende und Flüchtlinge hält die Bera-

tungsstelle im Büro des Integrationsbeauftragten des 

Berliner Senats darüber hinaus ein Beratungsangebot vor, 

das Fragen zum Aufenthaltsrecht, zu Asylverfahren und 

zu sozialrechtlichen Fragen beinhaltet.  

 

Schließlich wird das Bleiberechtsnetzwerk Bridge, 

welches Geflüchtete durch Beratung, Qualifizierung und 

Vermittlung bei der Integration in den Arbeitsmarkt un-

terstützt, durch die Dienststelle koordiniert. Bridge selbst 

macht Geflüchtete auf sein Angebot aufmerksam durch 

Flyer, eine Website - http://www.bridge-bleiberecht.de/ - 

und Informationsveranstaltungen bei Multiplikatoren und 

in Gemeinschaftsunterkünften.  

 

http://www.bridge-bleiberecht.de/
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Die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und 

Frauen hat außerdem gemeinsam mit der Polizei und 

mehreren Anti-Gewalt-Projekten (BIG, LARA und Ban 

Ying) in enger Absprache mit dem Landesamt für Ge-

sundheit und Soziales und der Senatsverwaltung für Ge-

sundheit und Soziales am 12.10.2015 eine Informations-

veranstaltung mit dem Thema „Was tun bei Gewalt gegen 

Frauen?“ durchgeführt. Ziel der Veranstaltung war die 

Vermittlung von Informationen über die zivilrechtlichen 

und polizeilichen Interventionsmöglichkeiten bei häusli-

cher Gewalt, die Thematisierung  spezifischer Gewalt-

formen wie sexualisierte Gewalt und Menschenhandel 

sowie die bessere Bekanntmachung des Berliner Hilfesys-

tems bei Gewalt gegen Frauen. Des Weiteren erstellt die 

Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen der-

zeit eine Mappe mit den wichtigsten Informationen zu 

Hilfeangeboten in Berlin, die den Sozialdiensten in den 

Unterkünften zur Verfügung gestellt werden soll, um im 

Bedarfsfall eine rasche Weitervermittlung an geeignete 

Unterstützungsangebote zu ermöglichen. Darüber hinaus 

ist vorgesehen, bereits vorhandene Informationsmateria-

lien z.B. von BIG und LARA in weitere Sprachen zu 

übersetzen und in den Flüchtlingsunterkünften zur Verfü-

gung zu stellen. 

 

In den Aufnahmeeinrichtungen und sonstigen Ge-

meinschaftsunterkünften ist nach den geltenden Qualitäts-

anforderungen sicherzustellen, dass ausreichend Fach-

kräfte (z. B. Diplom-Sozialpädagogin/-pädagoge (FH), 

Diplom-Sozialarbeiterin/-arbeiter (FH), Sozialpädago-

gin/Sozialpädagoge/Sozialarbeiter/in) für die Beratung 

und Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner einge-

setzt werden. Das von der Betreiberin/vom Betreiber 

vorzulegende Einrichtungskonzept muss eine Beschrei-

bung der Beratungsangebote (unterteilt nach regelmäßi-

gen und besonderen Angeboten sowie Integration der 

Bewohnerinnen und Bewohner) enthalten. 

 

Das am 11.08.2015 vom Senat beschlossene Versor-

gungs- und Integrationskonzept für Asylbegehrende und 

Flüchtlinge sieht zudem vor, dass die Vereins- und Trä-

gerstruktur in Berlin, welche Rechts- und Verfahrensbera-

tung für Flüchtlinge anbietet, verstärkt werden soll. 

 

Auch Informationen für Flüchtlinge zu Bildungsange-

boten und Hilfsangeboten für Familien finden direkt vor 

Ort in den Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemein-

schaftsunterkünften durch die dort tätigen Sozialarbei-

ter/innen statt. Diese unterstützen die Ankommenden,  das 

für sie zuständige Jugendamt für eine Anmeldung für die 

Kindertagesförderung  sowie die für sie zuständige Koor-

dinierungsstelle/Anlaufstelle für die Beschulung der Kin-

der und Jugendlichen  in der Region und an Oberstufen-

zentren zu finden.  

 

Als Grundlage der Tätigkeit aller am Beratungs- und 

Unterstützungsprozess Beteiligten dient  dabei der über-

arbeitete „Leitfaden zur Integration von neu  zugewander-

ten Kindern und Jugendlichen in die Kindertagesförde-

rung und die Schule“.  

Dieser wird  allen zuständigen Ansprechpartnern zu-

gehen und im Internet abrufbar sein. Er enthält u.a. Ad-

ressen der regionalen Koordinierungsstellen, der Kinder-

gesundheitsdienste und der schulpsychologischen Bera-

tungsstellen sowie detaillierte Hinweise zu angebotenen 

Unterstützungs- und Fördermaßnahmen.  

 

Weitere Informationen werden durch Handzettel er-

folgen, die in verschiedenen Sprachen  zu den Themen 

Kindertagesstätten, Schulbesuch und Studium erstellt 

sind. 

Diese werden ebenfalls an die regionalen Koordinie-

rungsstellen und an  die Gemeinschaftsunterkünfte ver-

schickt.  

 

Neben einer Broschüre zum Thema Kindertagesstät-

ten, die Material zum Kinderschutz enthält, ist im Internet  

eine mehrsprachige Hotline Kinderschutz eingerichtet. 

 

 

2. Ist eine Neuauflage und Aktualisierung der bereits 

existierenden Willkommens-Broschüre der Beauftragten 

für Integration und Migration geplant? 

 

Zu 2.: Eine Aktualisierung und Neuauflage des Infor-

mationspakets „Willkommen in Berlin“ ist beabsichtigt. 

Der Beauftragte für Integration und Migration wird sie 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Auftrag gegeben. 

Derzeit werden noch Exemplare der Auflage von 2013 

abgegeben. Außerdem steht das „Willkommenspaket“ 

auch als kostenloser Download auf der Internetseite des 

Integrationsbeauftragten zur Verfügung unter:  

http://www.berlin.de/lb/intmig/publikationen/willkomme

n/index.html.  

 

 

3. Gib es Pläne des Senats zur Erstellung einer mehr-

sprachigen App für Flüchtlinge so wie in Dresden, auf der 

wichtige Erstinformationen gesammelt abgerufen werden 

können? 

 

Zu 3.: Derzeit gibt es keine konkreten Pläne zur Er-

stellung einer mehrsprachigen App für Flüchtlinge. 

 

 

Berlin, den 21. Oktober 2015 

 

 

In Vertretung 

 

Boris Velter 

Senatsverwaltung für Arbeit, 

Integration und Frauen 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 26. Okt. 2015) 
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